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Samtgemeinderat Brookmerland 

Schriftliche Stellungnahme der Samtgemeinderats-Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen 

zu den Planungen zum „Wohnen am Wasser“ im Bereich Schottjer Grooden: 

 

Die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen im Samtgemeinderat Brookmerland lehnt die 

Planungen zum „Wohnen am Wasser“ im Bereich der Schottjer Grooden ab, da 

überregional bedeutsame naturschutzfachliche und auch naturschutzrechtliche Gründe 

gegen die Ausweisung von Wohnbauflächen in diesem Bereich sprechen. Die Planung 

von Wohnbauflächen steht eindeutig den Vorgaben im Entwurf (1) des Regionalen 

Raumordnungsprogramms für den Landkreis Aurich von (2015-)2018 (RROP) entgegen 

sowie den übergeordneten Vorgaben des Landes-Raumordnungsprogramms 

Niedersachsen 2017 (LROP) hinsichtlich der Sicherung der biologischen Vielfalt, dem 

Schutz der Oberflächengewässer und den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie sowie 

der besonderen Bedeutung im landesweiten Biotopverbund. 

 

Nähere Angaben zur Begründung: 

In der Begründung des RROP (s.o.) heißt es zum Ziel „Freiraumstrukturen“ (3): 

„Freiräume sind Voraussetzung dafür, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts … auf Dauer gesichert werden können. Sie sind die Voraussetzung für die 

dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, auch durch ein funktionierendes 

Biotopverbundsystem.“ (s. Anlage 2). 

Zur Bedeutung der Oberflächengewässer und zum Hochwasserschutz heißt es im 

Umweltbericht vom 12.01.2018 der im Rahmen der Neuaufstellung des RROP verfasst 

wurde (S. 4): „Die Oberflächengewässer sind zum einen Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen, sie weisen jedoch auch wichtige Funktionen im Wasserhaushalt auf. 

Rententionsräume (Anmerkung: Rückhalteräume) bzw. die angemessene Ausgestaltung 

der Gewässer inklusive der Aue bewirken nicht nur einen schadfreien Hochwasserabfluss 

sondern sind auch Voraussetzung für dynamische Biotopentwicklungen, die für die 

Funktionalität des Naturhaushalts essenziell sind.“ Diese Funktionen würde der Bereich 
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Schottjer Grooden mit der Schaffung von Wohnbauflächen in diesem Bereich verlieren. 

Es gibt voraussichtlich keine Kompensationsflächen im Verbindungsbereich zwischen 

Binnenland und Küste, welche diese Funktionen ersetzen können (s. Anlage 3). 

Im Umweltbericht des RROP heißt es weiter zum Grundwasser (S.11): Ziel ist die 

„Vermeidung von Änderungen des Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstörung oder 

nachhaltigen Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope führen können.“ Es ist davon 

auszugehen, dass die Herstellung geeigneter (trockener) Wohnbauflächen eine Änderung 

des Grundwasserspiegels in dem direkten Bereich und auch umzu zur Folge haben wird. 

Das Ziel bezieht sich u.a. auf § 1 des BundesNaturSchutzGesetzes (s. Anlage 4). 

Das Ziel der Sicherung der biologischen Vielfalt wird im Umweltbericht des RROP 

präzisiert. Da heißt es (S.11): Ziel ist der „Erhalt und (die) Entwicklung der … 

Voraussetzungen für funktionsfähige Artengemeinschaften durch Flächenschutz und 

Biotopverbund. (Und weiterhin:) Schaffung eines Biotopverbundes auf mindestens 10 

Prozent der Landesfläche …“ (s. Anlage 5). 

Konkret auf den Bereich Schottjer Grooden bezieht sich der Umweltbericht zum RROP bei 

der Bewertung von Umweltauswirkungen durch Sportboote bzw. die „Entwicklung“ der 

Gewässer (S. 104). Durch die „Wohnbauflächen am Wasser“ wird „eine stärkere Nutzung 

… (der) Gewässer vorbereitet. Eine Verschlechterung des Gewässerzustands widerspricht 

den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist – soweit eine Vermeidung möglich 

wäre gem. § 27 WHG – grundsätzlich unzulässig. Die Festlegung wirkt dem Ziel der 

WRRL … entgegen. Mit der Festlegung werden erheblich beeinträchtigende 

Umweltauswirkungen für besonders schutzwürdige und gesetzlich besonders geschützte 

Gewässer vorbereitet.“ (s. Anlage 6) 

Im übergeordneten LROP, das als Basis (bzw. Vorgabe) für das RROP gewertet werden 

kann, wird als zentrales Ziel für den Bereich Natur und Landschaft festgelegt (Kap. 3.1.2, 

02): „Zur nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren 

Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften … ist ein 

landesweiter Biotopverbund aufzubauen. Darin sollen wertvolle … Lebensräume erhalten 

… sowie untereinander durch geeignete Flächen funktional verbunden werden.“ Für 

diese Verbindung der Biotope kommt dem Bereich der Schottjer Grooden im LROP eine 

besondere Bedeutung zu (siehe unten). Und weiter heißt es: Die im LROP genannten 

„Vorranggebiete Natur und Landschaft … (sind) in die Regionalen 

Raumordnungsprogramme zu übernehmen und dort räumlich näher festzulegen“. Und 

unter Absatz 03 heißt es: „Planungen und Maßnahmen dürfen die Anbindung und die 

Funktionsfähigkeit der Querungshilfen der Vorranggebiete Biotopverbund … nicht 

beeinträchtigen.“ (s. Anlage 7) 

Im Umweltbericht zum LROP heißt es als Begründung im Kapitel 2.6 Natur und 

Landschaft: Regelungen zum Biotopverbund und zur Steuerung der großräumigen 

Kompensation: Es „ergeht ein Handlungsauftrag zur Vernetzung der Kerngebiete. Des 

Weiteren ist als Grundsatz vorgesehen, dass naturschutzrechtliche 

Kompensationsmaßnahmen vorrangig in Flächenpools und Flächen des Biotopverbunds 

umgesetzt werden sollen“. Das heißt, wenn das Vorhaben „Wohnen am Wasser“ an 

anderer Stelle im Brookmerland umgesetzt wird, wären die bereits erworbenen Flächen 

im Bereich Schottjer Grooden für Kompensationsmaßnahmen sehr gut geeignet. 

(s. Anlage 8) 
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Der konkrete Bezug des LROP zum Bereich der Schottjer Grooden erfolgt über die 

zeichnerische Darstellung. Die Gewässer in und durch das Gebiet werden hier als 

„linienförmiger Biotopverbund“ dargestellt (s. Anlage 9). Wie im obenstehenden ersten 

Absatz zum LROP bereits erläutert kommt dem Bereich der Schottjer Grooden damit eine 

besondere Bedeutung zu. Der linienförmige Biotopverbund schafft die einzige Verbindung 

zwischen den bundes- bis EU-weit bedeutsamen und geschützten Biotopen im 

Binnenland und im Küstenbereich. 

 

Anlagen mit Auszügen aus dem RROP 2018 (Entwurf 1) und LROP 2017: 

1) RROP Entwurf 2015-2018: Titel 

 

2) RROP Entwurf 2015-2018: Ziel „Biotopverbundsystem“ 
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3) RROP – Umweltbericht (S.4):  

Zielsetzung „Oberflächengewässer/ Hochwasserschutz“ 

 

4) RROP – Umweltbericht (S.11): Zielsetzung „Grundwasser“ 

 

5) RROP – Umweltbericht (S.11): Zielsetzung „Biologische Vielfalt“ 

 

6) RROP – Umweltbericht (S.104): „Umweltauswirkungen von Sportboot(häf)en“ 
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7) LROP – Beschreibung: „Ziele Natur und Landschaft“ 

 

8) LROP – Umweltbericht: „Begründung der Ziele Natur und Landschaft“ 

 

 

-  Fortsetzung nächste Seite - 
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9) LROP – zeichnerische Darstellung: „Begründung der Ziele Natur und Landschaft“ 

 


